
 

 

Eine rechtsverbindliche Auskunft kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. 2/2 

 

Der vorliegende Auszug wurde aus Daten verschiedener grundstücks- und raumbezogener Informationssysteme erstellt.  

Er stellt keinen amtlichen Auszug im Sinne des Thüringer Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes in der jeweils geltenden 

Fassung dar, so dass eine rechtsverbindliche Auskunft daraus nicht abgeleitet werden kann. 
1 

Geoproxy Kartenauszug 

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft 

01.09.2020ca. 1 : 2000

32585418.5

32
58

50
62

.9

5650792.7

5650341.4

695 / 9

695 / 8

10

85

3

1

4
2

114 / 1

112

Anlage 3 zum städtebaulichen Vertrag - Karte Vertragsgebiet B 39.1
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